
 

   

   
Bezirksschiessen 2015 

in 

Stein am Rhein 
 

 
 
Freitag,    26. Juni 2015 18.00 bis 20.00 Uhr 
Samstag,    4. Juli 2015 15.00 bis 17.00 Uhr 
 
 
Willkommen in Stein am Rhein 
 
Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden 
 

Zum diesjährigen Bezirksschiessen heissen wir Euch herzlich willkommen. Das 
Freundschaftsschiessen erlaubt es auch Schützen ohne Lizenz teilzunehmen. 
 
Die Stadtschützen Stein am Rhein wünschen Euch „Guet Schuss“ und ein paar ge-
mütliche Stunden im Kreis der Schützenkameraden.  
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Schiessprogramm 
 
1. Art des Wettkampfes Vereinswettkampf auf die Distanz 300 Meter in einer Kategorie 

als Freundschaftswettkampf. 

  

2. Sportgeräte-Kontrolle  
 
 

 

 Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und 
aus der Schiessanlage zu bringen; eine Eingangskontrolle 
überprüft das Einhalten der Sicherheitsregeln gemäss RSpS 
Art. 1 TR. 
Nach dem Schiessen haben die Teilnehmenden eine Entlade-
kontrolle durchzuführen. 

  
3. Sportgeräte  Ordonnanz 02 (Stgw 57-02) 

 Ordonnanz 03 (Karabiner, Stgw 90, Stgw 57-03) 
 Sport (Standardgewehr, Freigewehr) 

  
4. Durchführung Für die Durchführung zeichnet die SSG Stein am Rhein verant-

wortlich. 
  
5. Durchführungsort Schiessplatz Niderfeld Stein am Rhein. 
  
6. Standblattausgabe Jeweils 30 Minuten vor Schiessbeginn bis 30 Minuten vor Ende 

Feuer. 
  
7. Munition Die Munition ist im Doppelgeld inbegriffen und muss auf dem 

Schiessplatz bezogen werden. Die Hülsen und Ladestreifen 
bleiben Eigentum des durchführenden Vereins. 

  
8. Zeigeordnung 6 elektronische Scheiben mit Trefferanzeige SIUS, gemäss 

Schiessvorschriften SVG SSV, Stand 01.01.2014 
  
9. Kategorien  Jugendliche (JJ) 1999 – 2005 

 Junioren (J) 1995 – 1998 
 Elite (E) / Senioren (S) 1956 – 1994 
 Veteranen (V) 1946 – 1955 
 Seniorveteranen (SV) 1945 und älter 
 Die Vereinskonkurrenz wird in 4 Kategorien mit einer Rang-

liste ausgetragen. 
  
10. Rangeur Die Scheibe steht jedem Schützen vom 1. Schuss an 15 Minu-

ten zur Verfügung. 
Es werden keine Rangeure zugeteilt. 

  
11. Schiessprogramm Scheibe A10 

3 Probeschüsse obligatorisch einzeln gezeigt 
8 Schuss Einzelfeuer ohne Zeitlimite 

  
12. Stellungen 
 

 Standardgewehr / Langgewehr / Karabiner   liegend frei 
 Freie Waffen   kniend 
 Stgw 57 / Stgw 90 ab Zweibeinstütze 
 
Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Karabiner lie-
gend aufgelegt und Seniorveteranen mit der Freien Waffe lie-
gend frei schiessen. 
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13.  Warnerdienst Jeder Schütze, der sein Pensum fertig geschossen hat, hat 

dem nächstfolgenden Schützen zu warnen. 
  
14.  Störungen Sämtliche Störungen fallen zu Lasten des Schützen (ausge-

nommen Materialbruch und technische Mängel an der elektro-
nischen Trefferanzeige). 

  
15.  Einzeldoppel  Fr. 18.-- inkl. Munition für A, V und SV 

 Fr. 10.-- inkl. Munition für JJ und J 
Der Betrag ist beim Lösen des Standblattes zu bezahlen. 

  
16.  Vereinsdoppel  Fr. 25.-- 
  
17.  Auszeichnungen  

Freie Waffen / Standardgewehr 
Stgw90 / Karabiner / Stgw 57-03 
Stgw 57-02 

A 
71 Pkt. 
67 Pkt. 
65 Pkt. 

 

J / V 
69 Pkt.
65 Pkt.
63 Pkt.

 

JJ / SV
68 Pkt.
64 Pkt.
62 Pkt.

  
18.  Einzelauszeichnung Naturalgabe oder Kranzkarte des  SHKSV à Fr. 10.--  
  
  
19.  Pflichtresultate Als Pflichtresultate zählen 50 Prozent der Teilnehmer eines 

Vereins, im Minimum die Anzahl Mindestpflichtresultate der 
entsprechenden Kategorie. Bruchteile werden nicht berücksich-
tigt. 

20.  Mindestpflicht- 
       resultate 

1. Kategorie                   14 Teilnehmer 
2. Kategorie                   12 Teilnehmer 
3. Kategorie                   10 Teilnehmer 
4. Kategorie                     8 Teilnehmer 
Alle Vereine im Bezirksverband schiessen in der Kategorie 4.  

  
21.  Nichtpflichtresultate Die Pflichtresultate übersteigende Anzahl Resultate werden als 

Nichtpflichtresultate bezeichnet. 
  
22.  Berechnung der  
       Resultate 

Zur Ermittlung der Vereinsresultate werden die besten Einzelre-
sultate des Vereins berücksichtigt, unabhängig davon, mit wel-
chem Sportgerät sie erzielt wurden. 
Das Vereinsresultat ergibt sich aus der Summe der Pflichtresul-
tate plus 1% der Summe der Nichtpflichtresultate, geteilt durch 
die Anzahl der Pflichtresultate. 
Die Berechnung erfolgt auf drei Dezimalstellen, danach wird 
abgerundet. 
Bei Gleichheit entscheidet die grössere Teilnehmerzahl, an-
schliessend die besseren Einzelresultate. 

  
23.  Rangierung Alle Vereine, welche die Mindestpflichtresultate für die Berech-

nung der Vereinsresultate erreichen, werden rangiert. 
  
24.  Vereinsauszeich- 
       nung 

1. Rang  
Der Verein mit der höchsten Punktzahl erhält den Wanderpreis. 
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25. Auszahlungsstich 
      (fakultativ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheibe A 10 
6 Schuss Einzelfeuer 
Einzeldoppel Fr. 10.- (inkl. Munition und Gebühren) 

Einzelauszeichnung     keine 
Auszahlung: sofortige Barauszahlung gemäss Tabelle 
             
                     Sport         Ord.02        Ord.03 
60 Punkte    45.- Fr.       70.- Fr.        55.- Fr. 
59 Punkte    25.- Fr.       50.- Fr.        35.- Fr. 
58 Punkte    12.- Fr.       40.- Fr.        22.- Fr. 
57 Punkte    10.- Fr.       30.- Fr.        18.- Fr. 
56 Punkte      8.- Fr.       22.- Fr.        13.- Fr. 
55 Punkte      5.- Fr.       18.- Fr.        10.- Fr. 
54 Punkte      3.- Fr        13.- Fr.          8.- Fr. 
53 Punkte      0.- Fr.       10.- Fr.          5.- Fr. 
52 Punkte      0.- Fr.         8.- Fr.          3.- Fr. 
51 Punkte      0.- Fr.         5.- Fr.          0.- Fr. 
50 Punkte      0.- Fr.         3.- Fr.          0.- Fr. 

 Beträgt die sofortige Barauszahlung  
- weniger als 50% des Doppelgeldes, wird der gesamte Diffe-
renzbetrag bis  zum Erreichen der Gabenquote von 60% zur 
Verlängerung und/oder Verbesserung des Gabensatzes nach-
bezahlt.  
- 50-60%, so wird der Differenzbetrag dem Vereinswettkampf 
zugewiesen. 

 Die Auszahlungen müssen während der Dauer des Schiessan-
lasses bezogen werden. Während dem Anlass nicht bezogene 
Auszahlungen verfallen zu Gunsten des durchführenden Ver-
eins. 
 

26. Teilnahme Mitglieder von Vereinen, die dem Bezirksschützenverband Stein 
am Rhein angehören.  
Schaffhauser Vereine sind willkommen. 
Einzelschützen sind ebenfalls zugelassen.  
Für das Verbandsschiessen sind keine Lizenzen notwendig. 

  
  
27.  Absenden Es findet kein Absenden statt. 
  
28.  Versicherung Alle Teilnehmer sind bei der USS versichert und verzichten ge-

genüber der durchführenden Sektion auf alle Ansprüche, die 
von der USS nicht direkt gedeckt sind. 
 

Das Tragen des Gehörschutzes ist obligatorisch! 
  
29.  Anmeldung Die Anmeldung erfolgt auf dem Schiessplatz. 
  
30.  Allg. Bestimmungen  Zur Teilnahme am Bezirksschiessen werden die Vereine 

des Bezirks Stein eingeladen. 
 Der Anlass unterliegt den Regeln für das Sportliche Schies-

sen (RSpS) des SSV sowie sämtlichen Vorschriften, Regle-
menten, Weisungen, Ausführungsbestimmungen (AFB) und 
Hilfsmittelverzeichnissen von SSV, USS, SAT und KSV/UV. 

 Allfällige Beschwerden, diesen Anlass betreffend, werden 
vom Organisator sofort behandelt und erledigt. Vorbehalten 




